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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Die Ankündigung der ersten von insgesamt vier von-Wattenwyl-Gesprächen im Jahr
2022 im Februar 2022 glich derjenigen des Vorjahres. Nicht nur der Ort war aufgrund
der Covid-19-Pandemie noch immer nicht das namengebende Von-Wattenwyl-Haus,
sondern erneut der Bernerhof, sondern auch die hauptsächlichen Traktanden der
Gespräche zwischen den Parteispitzen und einer Bundesratsdelegation – im Februar
bestehend aus dem frisch gekürten Bundespräsidenten und Aussenminister Ignazio
Cassis, Gesundheitsminister Alain Berset und Energieministerin Simonetta Sommaruga
sowie dem Bundeskanzler Walter Thurnherr – waren gleich wie im Vorjahr. Diskutiert
wurde nämlich über die sich langsam entspannende gesundheitspolitische Lage sowie
das in seiner neuen Stossrichtung formulierte Ziel der Regierung, die bilateralen
Beziehungen zur EU zu stabilisieren. Einen weiteren aussenpolitischen
Diskussionspunkt stellte der geplante Sitz der Schweiz im UNO-Sicherheitsrat
(2023–2024) dar. Simonetta Sommaruga informierte über die geplanten Vorhaben zur
Senkung der Treibhausgasemissionen auf Netto-Null bis 2050 (Revision des CO2-
Gesetzes und Schaffung des Bundesgesetzes über sichere Stromversorgung mit
erneuerbaren Energien). 
Im Mai 2022 fanden die Gespräche nach über zwei Jahren wieder im Von-Wattenwyl-
Haus statt. Und auch die Themen hatten sich innert Monaten aufgrund der aktuellen
weltpolitischen Lage mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs stark verschoben.
Bundespräsident Ignazio Cassis, Simonetta Sommaruga, Guy Parmelin sowie Walter
Thurnherr diskutierten mit den Vertretungen der Bundesratsparteien über die
aussenpolitischen, wirtschaftlichen und energiepolitischen Auswirkungen des Konflikts.
Konkrete Diskussionsgegenstände waren die neutralitätspolitische Ausrichtung der
Schweiz, die Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine in Lugano, der weltweite
Teuerungsdruck und die Energieversorgungssicherheit – neben dem bereits im Februar
diskutierten Stromversorgungsgesetz, dessen Umsetzung beschleunigt werden sollte,
informierte die Energieministerin dabei über die geplanten Massnahmen zur
Gasversorgungssicherheit. 
Wie vor der Covid-19-Pandemie üblich traf sich die Landesregierung für die Von-
Wattenwyl-Gespräche im Herbst in corpore und in Klausur mit den Parteispitzen.
Neben dem Krieg und seinen Auswirkungen standen die Versorgungssicherheit, die
Finanzplanung, wirtschaftspolitische Folgen der Inflation, die gesundheitspolitische
Lage sowie einmal mehr die Europapolitik auf der Traktandenliste. In der
bundesrätlichen Bilanz zu sechs Monaten Krieg nahm Justizministerin Karin Keller-
Sutter Stellung zu den Migrationsbewegungen und dem Schutzstatus S, der rund 62'000
Personen gewährt worden sei; Verteidigungsministerin Viola Amherd betonte ihrerseits
den Wandel der «europäischen Sicherheitsarchitektur» und die Bedeutung
multilateraler Organisationen auch für die Schweiz; Aussenminister Ignazio Cassis
berichtete über die Lugano-Konferenz. Die energetische Versorgungssicherheit wurde
von Energieministerin Simonetta Sommaruga erörtert. Massnahmen seien etwa eine
Wasserkraftreserve, Einrichtung von Reservekraftwerken und Plänen zur Bewältigung
einer möglichen Gasmangellage; die Stromversorgung sei momentan aber sichergestellt.
Wirtschaftsminister Guy Parmelin erklärte die steigenden Energiepreise zur
Hauptursache für die ansteigende Inflation, die zwar mit 3.4 Prozent unter dem
europäischen Mittel liege, aber auch in der Schweiz auf die Kaufkraft drücke. Über die
schwierige Lage der Bundesfinanzen, denen ab 2024 strukturelle Defizite in
Milliardenhöhe drohten, berichtete Finanzminister Ueli Maurer. Auch in der sich
momentan beruhigenden Situation in der Covid-19-Pandemie gehe es weiterhin darum,
eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, gab Gesundheitsminister
Alain Berset zu bedenken. Schliesslich informierte Aussenminister Ignazio Cassis auch
über die Sondierungsgespräche mit der EU: Es bestünden weiterhin erhebliche
Differenzen. 
Die vierte Gesprächsrunde der Von-Wattenwyl-Gespräche fand am 11. November statt.
Die Bundesratsparteispitzen liessen sich dabei über die Reise von Bundespräsident
Ignazio Cassis in die Ukraine und die Weiterführung des Schutzstatus S informieren.
Erneut wurde auch über die Massnahmen zur Verhinderung einer Strommangellage
diskutiert, darunter etwa das Reservekraftwerk in Birr oder der Rettungsschirm für
systemkritische Stromunternehmungen, aber auch über den Verzicht, Unternehmen
oder Private aufgrund der hohen Energiepreise oder der Inflation zu unterstützen. Auch

ANDERES
DATUM: 31.12.2022
MARC BÜHLMANN
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die laufenden Sondierungsgespräche mit der EU, die «besorgniserregende
Haushaltsentwicklung» und die nach wie vor angespannte gesundheitspolitische Lage
waren wie schon im Herbst Gegenstand der Diskussionen. 1

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Der zweitägige Staatsbesuch des ghanaischen Präsidenten Nana Addo Dankwa Akufo-
Addo Ende Februar 2020 war von besonderer Bedeutung, weil es sich gemäss
Medienmittelung des Bundesrats um den erst dritten Staatsbesuch aus einem Land
südlich der Sahara und dem ersten seit der Unabhängigkeit Ghanas 1957 handelte. Aus
diesem Grund erstaunte es nicht, dass der Bundesrat – unter der Leitung von
Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga – den hochrangigen Gast in corpore mit
militärischen Ehren in Bern in Empfang nahm. 2019 war Ghana der wichtigste Lieferant
von Kakaobohnen für die Schweiz und auch Gold importierte die Schweiz zu einem
Grossteil aus Ghana. Zudem gehörte Ghana zu den Schwerpunktländern der
wirtschaftlichen Zusammenarbeit des SECO, wobei das Programm gemäss Bundesrat
für die Periode 2021-2024 verlängert werden soll. Dementsprechend drehten sich die
bilateralen Gespräche vor allem darum, wie bei der wirtschaftlichen Entwicklung und
Rohstoffförderung Umweltstandards und soziale Aspekte besser berücksichtigt werden
könnten. Im Übrigen wurde die Friedens- und Sicherheitspolitik besprochen, wobei vor
allem das Engagement Ghanas in der UNO und der Afrikanischen Union zur Sprache
kam. Im Anschluss an die Gespräche unterzeichneten Aussenminister Cassis und die
ghanaische Aussenministerin Botchwey eine Absichtserklärung zur Kooperation im
Umweltbereich, insbesondere bei der Umsetzung des Pariser Klimaschutz-Abkommens.
Am darauffolgenden Tag besuchte die Delegation eine Schokoladenfabrik. Wie
Präsident Akufo-Addo dem Bundesrat mitteilte, wolle Ghana nicht mehr nur vom
Rohstoff-Export abhängig sein, sondern in der Wertschöpfungskette aufsteigen und
eigene Schokolade herstellen. Bundesrätin Sommaruga versprach, dass der Handel
beiden Ländern nützen werde und dass die Schweiz Ghana mit ihrem Know-How
unterstützen könne. 2

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 28.02.2020
AMANDO AMMANN

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

In der Frühjahrssession 2022  nahm der Nationalrat ein vom Bundesrat unterstütztes
Postulat Brenzikofer (gp, BL) zur Prüfung möglicher rechtlicher Konsequenzen bei
absichtlicher Verkürzung der Produktlebensdauer mit 113 zu 76 Stimmen bei 1
Enthaltung an. Wie die grüne Nationalrätin argumentierte, würden Unternehmen durch
die sogenannte geplante Obsoleszenz den Produktlebenszyklus in gesättigten Märkten
bewusst verkürzen, um den Absatz steigern zu können. Dies laufe dem Gedanken der
Kreislaufwirtschaft, einem bewussten Umgang mit Ressourcen sowie den
Klimaschutzbestrebungen zuwider. Entsprechend solle ein Verbot eines solchen
Verhaltens geprüft werden. Im Parlament stemmten sich die FDP-Fraktion beinahe
vollständig und die SVP-Fraktion geschlossen gegen das Postulat; ein solcher Bericht
liege bereits mit dem angenommenen Postulat Vonlanthen (mitte, FR; Po. 17.3505) vor,
erklärte etwa Pierre-André Page (svp, FR) die ablehnende Haltung seiner Fraktion.
Zudem könnten die Konsumentinnen und Konsumenten auf dem freien Markt
diejenigen Unternehmen wählen, die eine verlängerte Garantie anböten und für eine
hohe Qualität bekannt seien. Eine Mehrheit des Nationalrates folgte hingegen dem
Votum von Bundesrätin Simonetta Sommaruga für Annahme des Postulats. Ferner
schlug die Bundesrätin vor, die vom Postulat aufgeworfenen Fragen in einem sich
bereits in Arbeit befindenden Bericht zu beantworten, mit dem ein 2018 überwiesenes
Postulat Marchand-Balet (damals cvp, VS; Po. 18.3248) erfüllt werden soll. Während bei
diesem Postulatsbericht die Rechtslagen zur geplanten Obsoleszenz im Ausland und in
der Schweiz verglichen werden, sollen aufgrund des vorliegenden Postulats die Angaben
zur Kreislaufwirtschaft aus dem Bericht Vonlanthen aktualisiert sowie mögliche
Anpassungsvorschläge im Schweizer Recht aufgezeigt werden. Der Bericht könne damit
als Basis für die Diskussion zur Schaffung rechtlicher Normen verwendet werden,
erklärte die Energieministerin. 3

POSTULAT
DATUM: 17.03.2022
MARCO ACKERMANN
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Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

Au début de l'année 2022, la presse a relayé que la société Alpiq, propriétaire de
nombreux barrages alpins et en excellente financière, a récemment frôlé la mise en
faillite à cause d'un mécanisme de sureté financière qui régit les bourses de
l'électricité et les contrats de gré à gré sur le marché de l'électricité. Dans les faits, la
tension sur le marché du gaz et les pannes à répétition des centrales nucléaires
françaises ont imposé une très forte volatilité sur le marché de l'électricité en Europe.
Etant donné que les fournisseurs d'électricité doivent fournir des garanties contre le
risque de défaillance, une forte hausse des prix de l'électricité a forcé les fournisseurs
à présenter des garanties financières extrêmement élevées. Dans le cas d'Alpiq, ces
garanties financières se sont élevées, d'un jour à l'autre, entre CHF 500 millions et CHF
1.5 milliards en cash. Incapable de fournir cet argent ou de l'obtenir en prêt à court-
terme via une banque, Alpiq a donc été forcée d'anticiper une demande d'aide
financière auprès de la Confédération. La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga,
l'Office fédérale de l'énergie (OFEN) et le régulateur du marché de l'électricité (ElCom)
ont ainsi été contactés en urgence durant la période de Noël. Au final, si une aide
financière n'a finalement pas du être contractée par la Confédération, le Département
fédéral de l'environnement des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC)
s'est saisi du dossier. Il évaluera, dans les prochains mois, s'il est nécessaire de légiférer
afin d'éviter la répétition d'une telle situation. En effet, un scénario identique dans le
futur ne peut pas être écarté, en particulier durant les mois d'hiver. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 19.01.2022
GUILLAUME ZUMOFEN

Alternativenergien

In der Sommersession 2021 befasste sich der Nationalrat mit einer Motion Suter (sp,
AG) für eine grüne Wasserstoffstrategie. In einem kleinen Wortgefecht stritten sich die
drei SVP-Nationalräte Christian Imark (SO), Mike Egger (SG) und Benjamin Giezendanner
(AG) mit der Motionärin und der Energieministerin Simonetta Sommaruga über die
Frage, ob es für die Erstellung einer solchen Wasserstoffstrategie nicht vorerst einer
Auslegeordnung bedürfe. So kritisierte Imark, dass zuerst die Grundlagen für die
Wasserstofftechnologie in der Schweiz erarbeitet werden müssten, wie dies im Postulat
Candinas (cvp, GR; Po. 20.4709) gefordert worden war, bevor mit einer Strategie ein
Problem gelöst werden könne. Mike Egger unterstellte der Motionärin und Bundesrätin
Sommaruga zu Beginn der Diskussion, dass sie wohl aufgrund ihrer fehlenden
Stellungnahmen im Rat selber vom Anliegen nicht genügend überzeugt seien. Mike
Egger wollte zudem wissen, weshalb seine eigene Motion (Mo. 21.3272) zur Förderung
von Wasserstofftankstellen mit Verweis auf den ausstehenden Bericht zum Postulat
Candinas vom Bundesrat zur Ablehnung empfohlen worden sei, während ebendieses
Ausstehen für die vorliegende Motion kein Problem darzustellen scheine.
Energieministerin Simonetta Sommaruga erklärte im Rat, dass die
Wasserstofftechnologie gut erforscht sei und der Bundesrat hier vorwärtsmachen
wolle. Die laufenden Arbeiten zum Bericht Candinas würden in die Erarbeitung der
Wasserstoffstrategie miteinbezogen und die beiden Vorhaben würden sich nicht
zuwiderlaufen. Die Ablehnung der Motion Egger sei derweil ein Entscheid des
Bundesratskollegiums gewesen und sie werde, falls dies erwünscht sei, Egger persönlich
die Gründe und Haltungen des Bundesrats erläutern, so Sommaruga. Schlussendlich
folgte die grosse Kammer dem Bundesrat und nahm das Anliegen mit 132 zu 58 Stimmen
an. Die Gegenstimmen stammten aus der geschlossen stimmenden SVP-Fraktion und
von einigen wenigen Mitgliedern aus der Mitte- sowie der FDP-Fraktion. 5

MOTION
DATUM: 17.06.2021
MARCO ACKERMANN

In der Herbstsession 2021 befasste sich der Ständerat als Zweitrat mit dem Entwurf zur
parlamentarischen Initiative Girod (gp, ZH) betreffend die Förderung der
Stromproduktion aus erneuerbaren Energien. Wie zuvor bereits im Nationalrat war die
Debatte mit 59 Stellungnahmen und 16 Abstimmungen auch im Ständerat sehr
umfangreich. Die Kantonskammer stellte dabei neun Differenzen zum Nationalrat auf:

Erstens wollte der Ständerat Auktionen für Investitionsbeiträge bei grossen
Fotovoltaikanlagen ohne Eigenverbrauch erst ab einer Leistung von 150 KW gestatten.
Der Nationalrat hatte hier zuvor eine Mindestleistung von 100 KW vorschreiben wollen.
Zudem strich die Ständekammer eine spezielle Regelung, wonach auch grosse Anlagen

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.09.2021
MARCO ACKERMANN
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mit Eigenverbrauch separate Auktionen erhalten sollen. Eine entsprechende
Unterscheidung hatte die UREK-NR zuvor beim Nationalrat erfolgreich ins Feld geführt.
Wie der ständerätliche Kommissionssprecher Martin Schmid (fdp, GR) erläuterte, solle
mit der Änderung vor allem Rechtssicherheit für kleinere Anlagen geschaffen werden,
sodass diese bei der Planung auf die klassische Förderung zählen können und insgesamt
mehr Anlagen gebaut werden. Energieministerin Simonetta Sommaruga erklärte im Rat,
der Bundesrat könne «mit dieser Einschränkung leben», da es vor allem darum gehe,
grössere Anlagen ohne Eigenverbrauch mit Auktionen zu fördern. 

Zweitens sah der Ständerat die Möglichkeit vor, Stromproduktionsanlagen, welche
insbesondere der Winterstromknappheit entgegenwirken, mit maximal 20 Prozent
zusätzlichen Beiträgen zu fördern. So sollen Fotovoltaik-, Windenergie- und
Geothermieanlagen, welche mindestens 40 Prozent ihrer Stromproduktion zwischen
Herbst und Frühling erbringen, zusätzlich unterstützt werden. Sie könnten damit einen
wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit beitragen, strich beispielsweise Hansjörg
Knecht (svp, AG) hervor. Wasserkraftanlagen, welche mindestens einen Viertel ihrer
Jahresproduktion im Winterhalbjahr leisten, sollen ebenfalls von bis zu 20 Prozent
zusätzlichen Beiträgen profitieren können. Neue Anlagen müssen dafür jedoch eine
Leistung von mindestens 10 MW aufweisen. Bestehende Anlagen müssen zwei
Voraussetzungen erfüllen: Sie müssen durch Erweiterungen oder Erneuerungen
mindestens 300 kW ins Netz einspeisen können und die zugebaute Produktionsmenge
muss mindestens 25 Prozent ihrer jährlichen Leistung im Winterhalbjahr beisteuern.
Energieministerin Simonetta Sommaruga begrüsste die Flexibilität der Kann-
Formulierung und rechnete vor, dass dadurch speziell bei Geothermie- und
Windenergieanlagen, die einen grossen Winterstromanteil aufweisen, ein
Investitionsbetrag von total 80 Prozent möglich würde. «Im Parlament sagt man dann
plötzlich: 80 Prozent Investitionsbeitrag, nein, das ist jetzt wirklich zu viel. Ich sage dies
einfach, damit Sie es einmal gehört haben.»

Nicht aufgenommen hat der Ständerat eine Forderung seiner knappen
Kommissionsmehrheit (6 zu 5 Stimmen), wonach neue Wasserkraftanlagen erst ab einer
Leistungsuntergrenze von 3 MW anstatt wie im Entwurf vorgesehen bereits ab 1 MW
Leistung gefördert werden sollen. Wie Kommissionsprecher Martin Schmid erläuterte,
gehe es bei dieser Bestimmung um das Spannungsverhältnis zwischen
Nutzungsinteressen und dem Schutz der Gewässerökosysteme. Eine Abwägung dieser
Interessen habe für die Kommissionsmehrheit dazu geführt, das Pendel bei kleineren
Anlagen zugunsten des Gewässerschutzes ausschlagen zu lassen. Die Frage, ab welcher
Leistungsmenge es in Anbetracht des ökologischen Eingriffs angemessen ist, Anlagen zu
fördern, war bereits in der Kommission sowie zuvor im Nationalrat sehr umstritten
gewesen. Nun diskutierte auch der Ständerat lange über diese Bestimmung. Wie
Roberto Zanetti (sp, SO) mahnte, gehe es hier auch um einen effizienten Einsatz der
finanziellen Mittel, da ein eingesetzter Franken an Fördergeld bei grossen Anlagen zu
mehr Elektrizität führe, was insbesondere auch im Hinblick auf die Stromknappheit
sehr relevant werde. Die Untergrenze sei deshalb besser bei 3 MW Leistung anzusetzen.
Der Ständerat folgte schliesslich jedoch einer vom Bundesrat unterstützten Minderheit
Fässler (mitte, AI), die bei der vom Nationalrat eingeführten Untergrenze von 1 MW
Leistung bleiben wollte. Wie der Innerrhoder Ständerat mahnte, dürfe das Parlament
die Wasserkraftbetreiber, die derzeit vom Fördersystem profitieren, nicht einfach im
Regen stehen lassen, wenn sie weniger als 3 MW Leistung erbringen. Aus
energiepolitischen Gründen sei es nicht wünschenswert, Anlagen mit 1 MW Leistung
nicht mehr zu fördern, da die Wasserkraft das Rückgrat der Schweizer Stromversorgung
darstelle: «Es wäre unverständlich, wenn wir bei der Wasserkraft auf ein bedeutendes
Potenzial leichtfertig verzichten würden.» Der Ständerat stellte damit eine dritte
Differenz zum Nationalrat auf.

Gewissermassen als Kompensation dazu setzte die kleine Kammer ein Zeichen für den
Gewässerschutz, indem sie als vierte Differenz die Bedingung aufnahm, dass
Investitionsbeiträge nur bei Wasserkraftzubauten gesprochen werden, die den
Anforderungen des modernen Gewässer- und des Fischereischutzes entsprechen. Die
Anlagen müssen bei Erhalt der Vergütungen entweder diese Umweltbedingungen
bereits erfüllen oder dank der Investition erreichen. Ein Einzelantrag Engler (mitte, GR)
wollte zudem, dass die zusätzlichen Kosten für die Erfüllung der
Gewässerschutzvorschriften den Wasserkraftbetreibern erstattet werden. Auf Druck
der anderen Ratsmitglieder zog der Bündner dieses Anliegen jedoch zurück, damit
dieses im Rahmen eines separaten Geschäfts beraten werden kann.

Als fünfte Differenz verlängerte der Ständerat das bestehende Wasserzinsmaximum von
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CHF 110 pro Kilowatt Bruttoleistung, welches Ende 2024 auslaufen würde, bis Ende
2030. Der Bundesrat soll gemäss Gesetz dem Parlament rechtzeitig eine Folgelösung für
die Zeit ab Januar 2031 unterbreiten. Gemäss Martin Schmid könne damit Rechts- und
Planungssicherheit geschaffen werden. Minderheitsvertreter Damian Müller (fdp, LU)
hatte vergeblich versucht, den Rat davon zu überzeugen, auf eine solche
einschneidende und sachfremde Bestimmung zu verzichten und den Wasserzins
stattdessen in einer separaten Vorlage vertieft zu diskutieren. Auch Bundesrätin
Sommaruga sprach sich gegen diese Bestimmung aus und erklärte, der Bundesrat sei
daran, mit den Kantonen eine Nachfolgelösung für das Wasserzinsmaximum zu suchen.
Die Mehrheit des Ständerats liess sich davon jedoch nicht überzeugen und nahm die
Bestimmung mit 27 zu 14 Stimmen bei 2 Enthaltungen in die Vorlage auf.  

Zusätzlich wollte die Kantonskammer als sechste Differenz eine weitere Bestimmung
bei der Wasserkraft streichen: Der Nationalrat hatte eine Regelung einführen wollen,
wonach nicht verwendete Investitionsbeiträge bei grossen Wasserkraftanlagen für
andere Fördersysteme verwendet werden sollen. Kommissionssprecher Martin Schmid
verwies jedoch auf Erläuterungen aus der Verwaltung, wonach diese Praxis bereits
heute angewandt werde. Der Artikel würde es schwieriger machen, finanzielle Mittel für
grosse Projekte bereitzustellen, da die Ausgaben nicht in jedem Jahr gleich hoch
ausfallen würden. Eine kurzfristige Akkumulation von Fördermitteln sei notwendig, um
die Schwankungen ausgleichen zu können. Dieser Artikel würde hingegen verlangen,
dass nicht verwendete Mittel Ende Jahr umverteilt würden. Der Streichung dieses
Artikels stimmte die kleine Kammer stillschweigend zu.

Weiter fügte die Kantonskammer eine Bestimmung für die Finanzierung von
Pilotprojekten ein, welche eins zu eins aus dem bundesrätlichen Entwurf zur Änderung
des Energiegesetzes übernommen worden war, was die Energieministerin sehr freute.
Ebenfalls neu schrieb der Ständerat im Gesetz fest, dass das BAFU Gesuche für
Investitionsbeiträge an Sanierungsarbeiten von Wasserkraftanlagen in der Regel innert
sechs Monaten behandeln muss. Der Entwurf des Nationalrates hatte hierzu keine Frist
vorgesehen. Bundesrätin Simonetta Sommaruga zeigte zwar Verständnis für das
Anliegen, wandte allerdings ein, dass es bei Sanierungsarbeiten von Wasserkraftanlagen
eines Einvernehmens zwischen dem BAFU und dem betroffenen Kanton bedürfe, was
nebst der Prüfung der Gesuchsunterlagen viel Zeit in Anspruch nehmen könne. Deshalb
stehe es nicht immer in der Macht des BAFU, diese Frist einzuhalten. Der Ständerat
hiess den entsprechenden Einzelantrag Engler nichtsdestotrotz einstimmig gut. Eine
letzte Differenz schuf die kleine Kammer bei der Verrechnung von Preisvorteilen für
gebundene Endkunden. Hier wollte sie – im Gegensatz zu ihrer Schwesterkammer –
beim bestehenden Gesetz bleiben und diese Praxis auf 2030 befristen, was auch
Bundesrätin Sommaruga begrüsste. 

In der Gesamtabstimmung gab die Ständekammer der Vorlage mit 39 Stimmen bei 4
Enthaltungen (Philippe Bauer (fdp, NE), Andrea Caroni (fdp, AR), Damian Müller und
Ruedi Noser (fdp, ZH)) eindeutig grünes Licht und spielte die überarbeitete Version
dem Nationalrat zu. 6

Verkehr und Kommunikation

Eisenbahn

Eine im Februar 2021 eingereichte Motion der FK-SR verlangte, dass der Bundesrat die
Verschuldungsobergrenze der SBB vorübergehend anhebt, damit es bei den bereits
fortgeschrittenen Immobilienprojekten der SBB zu keinem Marschhalt komme. Die
Kommission befürchtete, dass dem Bund bei einem Stopp wichtige Ertragseinbussen
drohen würden und auch die Sanierung der SBB-Pensionskasse negativ tangiert würde.
Dieser Motion vorausgegangen war ein Entscheid der SBB, circa 40 ihrer
Immobilienprojekte aufgrund der angespannten finanziellen Situation vorübergehend
zu stoppen.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er erläuterte, dass die
strategischen Ziele für die SBB dem Parlament respektive der zuständigen Kommission
jeweils vorgelegt würden. Mit der Konsultation über die strategischen Ziele 2019-2022
sei das Parlament folglich über die aktuell geltende Begrenzung der verzinslichen
Nettoverschuldung informiert worden. Die Sistierung der Investitionen in einige
Immobilienprojekte seien Teil von Sparmassnahmen gewesen, welche die SBB als
Reaktion auf die Verschlechterung ihrer finanziellen Lage aufgrund der Covid-19-Krise
vorgenommen habe. Ende Februar 2021 habe die SBB jedoch bereits kommuniziert,
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dass diese sistierten Projekte dank einer Änderung der Finanzierungsmodalitäten bei
Beschaffungen nun doch teilweise realisiert werden könnten. Die temporäre Anhebung
ihrer Verschuldungsobergrenze sei somit nicht nötig, meinte der Bundesrat, da
vorübergehende Überschreitungen bereits möglich seien. Eine dauerhafte Anpassung
der Verschuldungsobergrenze werde er überdies in den nächsten Jahren prüfen. 
In der ständerätlichen Debatte in der Frühjahrssession 2021 meldeten sich mehrere
gegenüber der Motion positiv eingestellte Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu
Wort. So argumentierte beispielsweise Olivier Français (fdp, VD), dass das Problem der
Verschuldung bei der SBB und weiteren Eisenbahnunternehmen akut sei und dass der
Bundesrat mit der Annahme der Motion gezwungen würde, dem Parlament Vorschläge
zu unterbreiten, wie mit diesem Problem umgegangen werden solle. Eva Herzog (sp, BS)
fügte an, dass es wichtig sei, in der coronabedingten Krise antizyklisch zu handeln.
Stefan Engler und Andrea Gmür-Schönenberger wiesen überdies darauf hin, wie wichtig
diese SBB-Immobilienprojekte auch für verschiedene Gemeinden und Städte seien,
zum Beispiel durch die Schaffung von Arbeitsplätzen oder durch Steuereinnahmen.
Verkehrsministerin Sommaruga ihrerseits bat um Ablehnung der Motion und warnte
davor, diese Obergrenze zukünftig zu weit zu erhöhen. Man könne nämlich nicht davon
ausgehen, dass es in der Immobilienwirtschaft immer nur gute Phasen geben werde.
Die Worte von Sommaruga vermochten den Ständerat aber nicht zu überzeugen. Er
stimmte der Motion mit  30 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen deutlich zu. 7

Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

In der Wintersession 2021 beschäftigte sich der Ständerat mit vier gleichlautenden
Motionen, welche einen Massnahmenplan forderten, um den Anteil des öffentlichen
Verkehrs am Gesamtverkehr zu steigern. Stefan Engler (mitte, GR) erläuterte für die
KVF-SR, dass die Motionen dazu beitragen könnten, die Treibhausgase im
Verkehrsbereich weiter zu senken. Daher beantrage die Kommissionsmehrheit ihre
Annahme. Die Minderheitssprecher Hans Wicki (fdp, NW) und Thierry Burkart (fdp, AG)
plädierten hingegen für die Ablehnung der Motionen. Wicki argumentierte, dass es
wenig sinnvoll sei, die Verwaltung Massnahmen ausarbeiten zu lassen, für deren
Realisierung keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stünden. Burkart wiederum
vertrat die Ansicht, dass diese Motionen einem veralteten Schiene-gegen-Strasse-
Denken folgten. Dabei sei doch mittlerweile klar, dass es beide Verkehrsträger brauche,
zumal die Dekarbonisierung auch bei den Autos und den Lastwagen auf dem Vormarsch
sei. Mit diesen Vorstössen würde zudem zwischen öffentlichem und privatem Verkehr
unterschieden, «obwohl beide teilweise mit genau denselben Fahrzeugen verkehren»,
so Burkart. Bundesrätin Sommaruga sprach sich für Annahme der Motionen aus, räumte
aber an die Minderheit gerichtet ein, dass eine Annahme nicht bedeute, dass nur noch
für den öffentlichen Verkehr gearbeitet würde. So werde es beispielsweise beim
geplanten Nachfolgegesetz für das an der Urne abgelehnte CO2-Gesetz auch
massgeblich um den Ausbau der Infrastruktur für die Elektromobilität gehen. Nach
diesen Voten nahm der Ständerat die Motionen mit 24 zu 15 Stimmen an. 8

MOTION
DATUM: 07.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Umweltschutz

Bodenschutz

In einem im September 2021 eingereichten Postulat forderte Gabriela Suter (sp, AG) die
Aufarbeitung der Umweltbelastungen der aktuell in Betrieb stehenden und
ehemaligen Kehrichtverbrennungsanlagen. Suter verlangte, dass im Bericht auf die
Emissionen und Immissionen eingegangen wird, die in den verschiedenen
Betriebsphasen einer KVA kontrolliert beziehungsweise nicht kontrolliert wurden.
Zudem soll dargelegt werden, welche Aufgaben welchen Behörden und Akteuren –
insbesondere Bund, Kantone und einzelne KVA-Betreibende – übertragen wurden und
wie sie diese Aufgaben umsetzen. Schliesslich soll festgehalten werden, ob der aktuelle
rechtliche Rahmen gegebenenfalls angepasst werden müsste. Hintergrund des
Vorstosses war der Umstand, dass rund um eine ehemalige KVA in Lausanne mit
Dioxinen belastete Böden entdeckt worden waren. Suter befürchtete, dass auch die
Böden rund um andere KVA belastet sein könnten. Gemäss Bundesrecht müssten die
Kantone diejenigen Stellen, bei denen die Bodenfruchtbarkeit beeinträchtigt werden
könnte, überwachen. Laut Medienrecherchen sei dies aber bei vielen KVA noch nie
geschehen. Zudem sei von den Medien aufgedeckt worden, dass in der Vergangenheit
die Vollzugskontrollen nur mangelhaft durchgeführt worden seien.
Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulates, welches unter Einbezug der
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kantonalen Fachstellen und der KVA-Betreibenden umgesetzt werden soll.
Der Nationalrat behandelte das Postulat in der Frühjahrssession 2022, weil es von
Martina Bircher (svp, AG) bekämpft worden war. Nachdem Gabriela Suter ihr Anliegen
vorgestellt hatte, kritisierte Martina Bircher, dass die Anforderungen an den verlangten
Bericht unrealistisch seien, zumal die historischen Daten, die noch zur Verfügung
stünden, wahrscheinlich nicht komplett seien. Zudem läge der Betrieb einer KVA in der
Kompetenz der Kantone und Gemeinden. Daher sei es fraglich, was mit den im Bericht
erarbeiteten Empfehlungen geschehen werde. Umweltministerin Sommaruga setzte
sich für die Annahme des Postulates ein. Es sei aber wichtig zu betonen, dass dieser
Bericht nicht die Bodenanalysen der lokalen Behörden ersetzen könne. Das Ziel des
Berichts sei es aber, diese Arbeiten zu unterstützen. Die grosse Kammer folgte den
Worten Sommarugas und nahm das Postulat mit 108 zu 72 Stimmen bei 6 Enthaltungen
an. Deutlich Mehrheiten der Fraktionen von SVP und FDP.Liberale sowie einige
Mitglieder der Mitte lehnten das Postulat ab. 9

Allgemeiner Umweltschutz

Im Sommer 2019 hatte Nationalrätin Schneider Schüttel (sp, FR) ein Postulat zum Thema
«Abrieb von Fahrzeugreifen als Quelle von Mikroplastik» eingereicht. Dieses forderte
eine Berichterstattung zu möglichen Massnahmen, um den Reifenabrieb zu minimieren
respektive den Rückhalt des Mikroplastiks am Reifen zu erhöhen. Der Bundesrat
erklärte sich bereit, nach Abschluss noch laufender Forschungsarbeiten den
geforderten Bericht zu erstellen. 
Da das Postulat in der Herbstsession 2019 von Nationalrat Thomas Hurter (svp, SH)
bekämpft worden war, wurde es erst in der Herbstsession 2020 behandelt. Hurter
argumentierte im Rat, dass der Vorstoss abzulehnen sei, da die Schweiz keine eigenen
Reifen produziere und daher quasi die falsche Adressatin sei. Die EU sei sich der
Problematik bewusst und es liefen dort Abklärungen dazu. Schliesslich sei vor ein paar
Jahren bereits ein Vorstoss zum selben Thema eingereicht worden (abgelehnte Mo.
16.3586 von Balthasar Glättli (gp, ZH)), woraufhin der Bundesrat erläutert habe, dass es
diesbezüglich bereits genügend Studien gebe und er das Thema auf dem Radar habe.
Umweltministerin Simonetta Sommaruga entgegnete, dass der Bundesrat für diesen
neu zu erstellenden Bericht keine weiteren Studien in Auftrag geben werde. Dem
Bundesrat gehe es vor allem darum, dem Parlament Massnahmen vorzuschlagen. Die
Mehrheit der grossen Kammer folgte den Argumenten der Bundesrätin und nahm das
Postulat mit 117 zu 56 Stimmen bei 5 Enthaltungen deutlich an. 10

POSTULAT
DATUM: 10.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Massnahmen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und der nachhaltigen
Ressourcennutzung standen in der Sommersession 2021 auf dem Programm des
Nationalrates. Währenddem sich die Mehrheit der UREK-NR für die Annahme der
vorliegenden Motion Thorens Goumaz (gp, VD) aussprach, lehnte eine Minderheit Egger
(svp, SG) das Geschäft ab. Sowohl Mehrheitensprecher Jauslin (fdp, AG) als auch der die
Minderheit vertretende Mike Egger wiesen auf die Arbeiten rund um die Umsetzung der
parlamentarischen Initiative 20.433 der UREK-NR mit dem Titel «Schweizer
Kreislaufwirtschaft stärken» hin. Während für Jauslin noch nicht feststand, dass die
Anliegen der vorliegenden Motion dann auch wirklich bis zum Schluss in der Vorlage zur
Umsetzung der parlamentarischen Initiative verbleiben würden, war es für Egger bereits
klar, dass die Anliegen der Motionärin aufgenommen würden. Letzterem Votum schloss
sich auch Bundesrätin Sommaruga an. Der Bundesrat unterstütze das Anliegen von
Thorens Goumaz zwar inhaltlich, ziehe es aber auch vor, wenn die Forderungen in die
Arbeiten zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative der UREK-NR einfliessen
würden, betonte sie.
Die grosse Kammer beschloss jedoch, der Mehrheit ihrer vorberatenden Kommission zu
folgen, und nahm den Vorstoss mit 136 zu 49 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) deutlich an.
Die ablehnenden Stimmen stammten allesamt aus den Reihen der SVP-Fraktion. 11
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Eine im September 2022 von Marianne Maret (mitte, VS) eingereichte Motion befasste
sich mit den sogenannten per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (per- and
polyfluoroalkyl substances, PFAS). Bei den PFAS handelt es sich um organische
Verbindungen, die industriell hergestellt und in einer Vielzahl von Produkten verwendet
werden. Maret forderte den Bundesrat dazu auf, in den entsprechenden Verordnungen
PFAS-spezifische Grenzwerte festzulegen. Konkret sollen die Grenzwerte und
Bedingungen für die Entsorgung von Materialien, Konzentrationswerte zur Evaluierung
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der Belastungen des Bodens und des Untergrunds sowie Grenzwerte für die Einleitung
in Gewässer festgelegt werden. Die Walliser Ständerätin begründete ihren Vorstoss mit
der Gefahr, die von diesen Stoffen ausgehe: Ein von der europäischen
Lebensmittelsicherheitsbehörde im Jahr 2020 publiziertes Gutachten habe gezeigt,
dass diese Stoffe besorgniserregender seien, als noch vor ein paar Jahren angenommen
worden war. Ausserdem sei praktisch jede Person diesen Stoffen ausgesetzt. Indem
PFAS-spezifische Grenzwerte festgelegt würden, könnten Bund und Kantone die
Umweltbelastung durch PFAS angehen und somit die Gesundheit der Bevölkerung
besser schützen. Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion.
In der Wintersession 2022 stellte Marianne Maret ihren Vorstoss dem Ständerat vor.
Umweltministerin Simonetta Sommaruga ergänzte, dass die PFAS eine grosse
Herausforderung für alle betroffenen Akteure darstellten. Insbesondere die Kantone
seien im Umgang mit den PFAS mit Problemen konfrontiert: Da es bisher keine
generellen Grenzwerte gebe, müssten derzeit bei Sanierungen – zum Beispiel von
belasteten Böden rund um Feuerlöschübungsplätze – noch aufwändig und im Einzelfall
Grenzwerte festgelegt werden. Anschliessend nahm die kleine Kammer den Vorstoss
stillschweigend an. 12

Abfälle

Beat Flach (glp, AG) reihte sich mit seinem im Juni 2019 eingereichten Postulat zum
Thema Plastikreduktion und -recycling ein in eine Reihe von Vorstössen, die sich mit
dem Thema der Grünen Wirtschaft auseinandersetzten; insbesondere die Postulate von
Adèle Thorens Goumaz (gp, VD; Po. 18.3196) und von Martina Munz (sp, SH; Po. 18.3496)
zielten bereits in eine ähnliche Richtung. Beat Flach forderte in seinem Postulat, dass
die Regierung aufzeigt, wie insbesondere in der Land- und der Bauwirtschaft der
Gebrauch von Kunststoffen reduziert oder durch Alternativen ersetzt und der Anteil des
Plastiks, das recycelt wird, erhöht werden kann. Der Bundesrat zeigte sich bereit, den
Vorstoss anzunehmen und zusammen mit den beiden erwähnten Postulaten gemeinsam
anzugehen.
Der Vorstoss wurde in der Sommersession 2021 behandelt, nachdem er zuvor von Felix
Müri (svp, LU) bekämpft worden war. Im Rat erläuterte Mike Egger (svp, SG), dass der
vorliegende Vorstoss obsolet sei, da sich die UREK-NR und insbesondere deren
Subkommission im Rahmen der Umsetzung der parlamentarischen Initiative zur
Stärkung der Kreislaufwirtschaft (Pa.Iv. 20.433) bereits eingängig mit diesem Thema
beschäftigt habe. Simonetta Sommaruga war der Ansicht, dass es keine grosse Rolle
spiele, ob die grosse Kammer diesen Vorstoss nun annehme oder ablehne, die
Problematik werde ohnehin im Rahmen der Arbeiten zur erwähnten parlamentarischen
Initiative aufgenommen. Anschliessend nahm der Nationalrat das Postulat mit 137 zu 45
Stimmen bei 6 Enthaltungen an. 13
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